
 STADT EMMERICH AM RHEIN 
D E R  B Ü R GE R ME I ST E R  

 
 

 
 

Einladung 
zur . Sitzung 

des Betriebsausschusses Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 

am 11.09.2014 

um 17:00 Uhr im Betriebsgebäude der KBE, Blackweg 40 
 
 

T a g e s o r d n u n g  
 

I. Öffentlich 

 
 1     Einwohnerfragestunde 

 
 2     Verpflichtung der sachkundigen Bürger als neue Mitglieder des 

Betriebsausschusses der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 
 

 3   70 - 16 0094/2014 Bestellung einer Protokollführerin und deren Vertretung für die 
Sitzungen der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 
 

 4     Feststellung der Sitzungsniederschrift 20.03.2014 
 

 5   70 - 16 0095/2014 Zwischenbericht über die Entwicklung der Kommunalbetriebe Emmerich 
am Rhein gem. § 14 der Betriebssatzung 
 

 6   70 - 16 0096/2014 Vorlage des Jahresabschlusses der Kommunalbetriebe Emmerich am 
Rhein zum 31.12.2013 mit zugehörigem Prüfungsbericht und 
Verwendungsnachweis 
 

 7   70 - 16 0097/2014 Vorlage der Jahresabschlüsse nach dem KAG zum 31.12.2013 
 

 8   70 - 16 0098/2014 Änderung des Wirtschaftsplans 2014; hier: Investitionsplan 
 

 9     Mitteilungen und Anfragen 
 

 10     Einwohnerfragestunde 
 



   

 

II. Nichtöffentlich 

 
 11     Feststellung der Sitzungsniederschrift 20.03.2014 

 
 12   70 - 16 0099/2014 Prüfung der Jahresrechnung der Kommunalbetriebe Emmerich am 

Rhein zum 31.12.2014; 
Hier: Benennung des Prüfers gemäß § 5 Abs. 5 EigVO 
 

 13   70 - 16 0100/2014 Fortschreibung des Risikoerfassungsberichtes der Kommunalbetriebe 
Emmerich am Rhein für das Jahr 2013 
 

 14   70 - 16 0101/2014 Anschaffung eines Großrasenmähers; 
 

 15     Mitteilungen und Anfragen 
 

 

 

 

 

46446 Emmerich am Rhein, den 28. August 2014 

 

 

 

 Udo Tepaß 

Vorsitzender 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
70 - 16 

0094/2014 27.08.2014 
 
 
 
Betreff 

Bestellung einer Protokollführerin und deren Vertretung für die Sitzungen der 
Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 
 
 
Beratungsfolge 

Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 11.09.2014 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Betriebsausschuss beschließt, Frau Gabriele Bierman zur Protokollführerin und Frau 
Edith Rijken zur stellvertretenden Protokollführerin für die Sitzungen des 
Betriebsausschusses der Kommunalbetriebe zu bestellen.  
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Sachdarstellung : 

 
Gemäß § 58 Abs. 7 der Gemeindeordnung (GO) sind die Beschlüsse der Ausschüsse in einer 
Niederschrift aufzunehmen. Diese Niederschriften sind in Anlehnung an § 52 Abs. 1 GO in 
Verbindung mit § 58 Abs. 2 GO vom Ausschussvorsitzenden und einem vom Betriebsausschuss 
zu bestellenden Schriftführer zu unterzeichnen. 

Die Niederschriften sind dem Bürgermeister und den Ausschussmitgliedern zuzuleiten. Wie in der 
vergangenen Legislaturperiode schlägt die Betriebsleitung für diese Aufgabe vor, Frau Gabriele 
Bierman als Protokollführerin und als ihre Stellvertreterin Frau Edith Rijken zu bestellen. 

 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.1. 

 
 
 
Johannes Diks 
Bürgermeister 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
70 - 16 

0095/2014 27.08.2014 
 
 
 
Betreff 

Zwischenbericht über die Entwicklung der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein gem. § 14 
der Betriebssatzung 
 
 
Beratungsfolge 

Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 11.09.2014 

 
  
 
 
Kenntnisnahme/kein Beschluss 
 
Der Betriebsausschuss nimmt den mündlich vorgetragenen Zwischenbericht der 
Betriebsleitung zur Kenntnis.  
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Sachdarstellung : 

 
Der nach § 14 der Betriebssatzung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunalbetriebe 
Emmerich am Rhein“ vorgeschriebene vierteljährliche Zwischenbericht behandelt diesmal 
folgende Schwerpunkte: 

- Bauzeitenplan (Anlage 1) 

- Abwasser- und Abfallgebühren im überörtlichen Vergleich nach den Erhebungen des 
Bund der Steuerzahler (Anlage 2) 

- Sachstandsbericht zur Zustands- und Funktionskontrolle privater Abwasserleitungen - 
früher: Dichtheitsprüfung (Anlage 3) 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Diks 
Bürgermeister 
 
 
 
 
Anlage/n: 
70 - 16 0095 2014 A  2  Zwischenbericht 
70 - 16 0095 2014 A 1 Bauzeitenplan 
70 - 16 0095 2014 A 3 Bescheinigung 
70 - 16 0095 2014 A 3 Info über Zustandsprüfung 
70 - 16 0095 2014 A 3 Sachstandsbericht 



Anlage 2 TOP 5 öT 
BA KBE  am 11.09.2014 

 

Gebührenvergleich des Bund der Steuerzahler (BdSt) für 2014 

für Abfall- und Abwassergebühren in NRW 

Der Bund der Steuerzahler NRW fragt regelmäßig jedes Jahr die Gebühren für  Abwasser 

und die Abfallentsorgung ab. Er vergleicht dann die Jahresgebühren der einzelnen Städte 

und Gemeinden auf der Grundlage eines Vier-Personen Haushaltes. Am 14. Juli 2014 

wurden die Ergebnisse für das Jahr 2014 veröffentlicht. 

Abfallgebühren 

Für die Abfallgebühren gibt es in den Gemeinden unterschiedliche Abrechnungsweisen. 

Der Gebührenvergleich wurde nur zwischen den Städten und Gemeinden, in denen die 

Abfallgebühr über die Größe des Abfallbehälters abgerechnet wird, vorgenommen. Bei dem 

Vier-Personen-Musterhaushalt wird von einem Gefäßvolumen von 120 Litern für Restabfall 

und Bioabfall mit 14-tägiger Entleerung und ebenfalls 120 Liter für das Papier ausgegangen. 

Der Musterhaushalt nimmt keine Sonderleistungen wie z. B. Sperrmüll-, Haushaltsgeräte-

abfuhr, Recyclinghof, Schadstoffmobil, Abfallberatung oder Gefäßaustausch in Anspruch. 

Die durchschnittliche Jahresgebühr 2014 aller hier verglichenen Gemeinden liegt bei  

261,08 €. 

Emmerich am Rhein wird in dieser Aufstellung nicht aufgeführt, da durch die Verwiegung der 

Abfälle ein Vergleich sehr schwierig ist. Zudem sind die Abholung des Sperrmülls und der 

Haushaltgeräte, Schadstoffmobil, Abfallberatung und notwendiger Gefäßaustausch in 

Emmerich am Rhein in der Personengrundgebühr enthalten. 

In Emmerich am Rhein wird jedem Grundstück mindestens ein 240-Liter-Behälter für 

Restabfall, Bioabfall mit 14-tägiger Leerung und für Papier mit  4-wöchiger Entleerung zur 

Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden der Rest- und der Bioabfall gewogen. Die 

Abfallgebühr setzt sich aus einer Personengrundgebühr, bzw. Behältergebühr beim Bioabfall 

und der Gewichtsgebühr zusammen.  

Um dennoch einen Vergleich vorzunehmen, kann hier nicht die durchschnittliche 

Abfallgebühr für einen 4-Personen-Haushalt nach dem Emmericher Muster (289,50 €) 

herangezogen werden, da hier von anderen Voraussetzungen ausgegangen wird. In 

Emmerich am Rhein werden 40 Liter pro Person und Abholzeitraum zur Verfügung gestellt. 

Der BdSt NRW berücksichtigt nur 30 Liter. Um den Emmericher Wert an das Schema des 

BdSt NRW anzupassen, können nur die Gebührensätze für drei Personen und die Hälfte der 

Biotonne berechnet  werden. 

Somit ergäbe sich eine Jahresabfallgebühr (inklusive der Gewichtsgebühren)  bezogen auf 

120-Liter-Behälter von 165,15 €, womit sich Emmerich am Rhein im unteren Drittel der 

Gebührenhöhe befände.  

Die preiswertesten Kommunen 
Wesseling (Rhein-Erft-Kreis)  142,80 € 
Ratingen (Kreis Mettmann)  147,00 € 
Meerbusch (Rhein-Kreis-Neuss) 150,00 € 
Gladbeck (Kreis Recklinghausen) 152,83 € 
Hellenthal (Kreis Euskirchen) 156,00 € 
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Die teuersten Kommunen 
Münster* (kreisfrei)   564,00 € 
Wesel (Kreis Wesel)   494,00 € 
Bochum (kreisfrei)   486,70 € 
Alpen (Kreis Wesel)   448,56 € 
Selm (Kreis Unna)   429,84 € 
 
* Biotonne in Münster (wöchentliche Abfuhr) 
Auch in der Stadt Goch im Kreis Kleve liegen die Abfallgebühren mit 467,00 € für den Musterhaushalt 
weit über dem Landesdurchschnitt, allerdings bei Zugrundelegung einer 240-Liter-Biotonne. 
(Auszug aus „Bund der Steuerzahler NRW“) 

Landesdurchschnitt   261,08 € 
Emmerich am Rhein (Kreis Kleve) 165,15 € 
 

Abwassergebühren 

Die Abwassergebührenbelastung in 2014 wird vom Bund der Steuerzahler für einen Vier-

Personen-Musterhaushalt, der 200 Kubikmeter Frischwasser verbraucht und 130 

Quadratmeter vollversiegelte Fläche auf seinem Grundstück vorhält, ermittelt. 

Die Stadt Emmerich am Rhein findet zudem  in der Aufstellung der größten Rückgänge von 

2013 auf 2014 mit  – 12,4 % Erwähnung. 

Abwassergebühren 2014 
 

Die teuersten Kommunen in  2014 in NRW 
 
1. Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid Rhein-Sieg-Kreis   Regierungsbezirk Köln  1.256,42 Euro  
2. Gemeinde Leopoldshöhe  Kreis Lippe  Regierungsbezirk Detmold  1.254,90 Euro 
3. Stadt Waldbröl   Oberbergischer Kreis Regierungsbezirk Köln  1.234,20 Euro 
4. Stadt Monschau   Städteregion Aachen Regierungsbezirk Köln  1.226,40 Euro 
5. Stadt Schleiden   Kreis Euskirchen  Regierungsbezirk Köln  1.223,50 Euro 
 

Die preiswertesten Kommunen in 2014 in NRW 
 
1. Gemeinde Reken   Kreis Borken  Regierungsbezirk Münster       246,50 Euro 
2. Gemeinde Mettingen  Kreis Steinfurt  Regierungsbezirk Münster      318,00 Euro 
3. Gemeinde Raesfeld   Kreis Borken  Regierungsbezirk Münster      320,20 Euro 
4. Gemeinde Velen   Kreis Borken  Regierungsbezirk Münster      324,60 Euro 
5. Gemeinde Verl   Kreis Gütersloh  Regierungsbezirk Detmold      327,20 Euro 
 
Landesdurchschnitt              692,24 Euro 
Emmerich am Rhein   Kreis Kleve  Regierungsbezirk Düsseldorf     646,40 Euro 
 

Die größten Steigerungen von 2013 auf 2014 in NRW 
 

1. Gemeinde Leopoldshöhe  Kreis Lippe  Regierungsbezirk Detmold            30,4% 
2. Stadt Sassenberg   Kreis Warendorf Regierungsbezirk Münster            28,2% 
3. Stadt Nideggen   Kreis Düren  Regierungsbezirk Köln             27,3% 
4. Stadt Isselburg   Kreis Borken  Regierungsbezirk Münster               18,1% 
4. Gemeinde Raesfeld   Kreis Borken  Regierungsbezirk Münster               18,1% 
 

Die größten Rückgänge von 2013 auf 2014 in NRW 
1. Gemeinde Stemwede  Kreis Minden-Lübbecke Regierungsbezirk Detmold              -24,1% 
2. Gemeinde Weilerswist  Kreis Euskirchen  Regierungsbezirk Köln              -19,7% 
3. Stadt Emmerich am Rhein  Kreis Kleve  Regierungsbezirk Düsseldorf             -12,4% 
4. Stadt Hattingen   Ennepe-Ruhr-Kreis Regierungsbezirk Arnsberg             -10,0% 
5. Stadt Goch    Kreis Kleve  Regierungsbezirk Düsseldorf               -8,4% 



Bauzeitenplan zu den Investitionen in Kanalnetz und Pumpstationen

2014 Kanalbauphasen:

Maßnahmen in Koordination mit dem Straßenausbau der Stadt Emmerich am Rhein Planungsphase

Grundlage ist der Wirtschaftsplan 2014 sind mit roter Schrift versehen Ausführungsphase offene Bauweise

der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein Abrechnungsphase geschlossene Bauweise

Straßenausbau nach Fertigstellung

des Kanals

Erläu- Bezeichnung Gesamt 2013 2014 2015

terung 2013 bis 2018 NT Plan Plan

Nr. T€ T€ T€ T€ 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

1 Maßnahmen in Pumpstationen 550 100 150 100

5 Notpumpwerk für Zulauf von KLK Oleo 600 20 0 580

6 Schwingungsdämpfung der Rohrleitung PW Rheinpromenade 130 40 90

7 Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen 500 100 100

Kanalerneuerung Innenstadt:

9 Neumarkt 40 0 40

10 Parkring 650 30 320

11 weitere Einzelmaßnahmen: (Erschl. Fa. Johnson Matthey) 150 30 30

Emmerich sonst:

13 Amalienstraße 135 15 120

16 ASK-Wehr Rheinpromenade, Umbau gem. GEP 195 10 185

17 Auf dem Hügel 95 95

21 Bredenbachstraße 310 30

23 Bremer Weg 190 110 80

24 Dechant-Sprünken-Straße (hydraul. Trasenanpassung) 70 70

25 Dr.-Johannes-Alff-Straße (Betuwe-Linie) 200 20

26 Duisburger Straße 110 10 100

29 Goebelstraße 275 25 250

31 Helenenbusch / Zytphener Straße 90 90

32 Heideweg 60 60

34 Karl-Arnold-Straße 30 30

35 Karolinger Straße 50 50

36 Kastanienweg 180 15

39 Matthäus-Merian-Straße und Kapellenberger Weg 182 152

40 Mehracker 245 245

44 Nierenberger Straße 500 30 470

45 Nollenburger Weg 505 395

48 Schillerstraße 200 15

57 Sonstige Sanierungen, Schaden-Kl. 0-2 620 70 150 100

58 kl. Erschließungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen 100 20 20

Elten:

60 ASK-Wehr Pumpwerk Elten, Umbau gem. GEP 165 65 100

62 Europastraße / Zevenaarer Straße 275 75

63 Hauberg 270 20 250

64 Hoynkallee, Errichtung eines Versickerungsbeckens 150 150

65 Lobither Straße, Neue Bahnquerung 215 35 180

70 Wasserstraße (Fremdwasserverminderung) 290 40

72  sonst. Kanalsanierung Elten 100 20 20

Hüthum, Borghees u. K.N.:

74 Kämpchenstraße 50 50

75 sonst. Kanalsanierungen 100 20 20

Praest, Vrasselt, Dornick:

76 Anpassung der Kanäle im Bereich von Bahnübergängen 225 0 125

77 Reeser Straße, Anpassung im Zuge der Fahrbahnsanierung 20 20

78 Sonstige kleinere Erschließungsmaßnahmen 100 20 20

Gesamtsumme: 1207 1645 3140

Durch diese Maßnahme könnten bestehende Bäume betroffen sein.
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 Bescheinigung über das Ergebnis der Prüfung des Zustandes- und der 

Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen und zugehöriger Schächte 

 

Grundstückseigentümer/in  Grundstück  
Sachkundige/r (Name,Vorname) 

Name  Straße 

 
Unternehmen (Name) 

 
Straße  PLZ, Ort 

 
Straße 

 
PLZ, Ort  Flur                       Flurstück 

 
PLZ, Ort 

 
Telefon  Baujahr des Entwässerungssystems 

 
Telefon/Fax 

E-Mail-Adresse  Abwasserleitung im Wasserschutzgebiet 

 
Anerkennung der Sachkunde durch zuständige Stelle 

(Kammer oder LANUV) � ja             � nein                Zone:_______________ 

 

1. Angaben zur Grundstücksentwässerung  3. Angaben zu den durchgeführten Prüfungen 

1.1 Die private Abwasserleitung  ist angeschlossen an  3.1 Die im Erdreich oder unzugänglich verlegten abwasserführenden Leitungen wurden 

geprüft mittels 

�  einen öffentlichen Kanal.  � optischer Inspektion.     � Luft.     � Wasser. 
�  einen öffentlichen Schacht 

�  eine Kleinkläranlage/eine Abwassersammelgrube. 
angewandte Prüfnorm___________________________________________________ 

Anmerkungen_____________________________________________________________ 

1.2 Die im Erdreich oder in der Bodenplatte unzugänglich verlegten Abwasserleitungen 

wurden untersucht  3.2 Sämtliche Abwasser führenden Schächte und Inspektionsöffnungen wurden geprüft 

mittels 

  
vollständig teilweise  � optischer Inspektion.     � Luft.     � Wasser. 

des privaten Grundstücks bis zur Grundstücksgrenze                         

(Hausanschlussleitung ) 
� �  angewandte Prüfnorm___________________________________________________ 

im öffentlichen Straßenraum 

(Grundstücksanschlußleitung) 
� �  4. Fehlanschlüsse an den öffentlichen Kanal 

Zuleitung zur Kleinkläranlage/Abwassersammelgrube � �  � keine Fehlanschlüsse vorhanden 

Anmerkungen ____________________________________________________________ � Schmutzwasser an Regenwasser 

1.3 Anlass der Prüfung   � Regenwasser an Schmutzwasser 

� nach Erst- oder Neuerrichtung � nach wesentlichen Änderungen 
� Sonstige ____________________________ 

� im Bestand  

Anmerkungen ______________________ 

� nach Sanierung  5. Ergebnis der Prüfung 

1.4 Vorhandene technische Elemente                                                                                           

� Schächte � Inspektionsöffnungen  Optische Inspektion (DIN 1986-30, DIN EN 1610)             Teilabschnitte ( siehe Lageplan)                                

Nummer:                                                       _____            _____         _____           _____ 

� Sonstige_____________________________________________________  Zustands-                                                                                                                                     und 

Funktionsfähigkeit gegeben                          �                  �                �                 � 

2. Angaben zu den Einleitungen  Zustands-                                                                                                                                     und 

Funktionsfähigkeit mit Mängeln                  �                  �                �                  � 

2.1 Bei der Einleitung in die öffentliche Kanalisation handelt es sich um   (siehe Schadensbewertung) 

� häusliches Abwasser � gewerbl./industrielles Abwasser  Schadensbewertung 
� Niederschlagswasser � Dränagewasser 

2.2 Das Schmutz-/Mischwasser des privaten Grundstücks wird eingeleitet in  Stark    (A) Einsturzgefahr � � � � 

Stark    (A) Sonstiges � � � � 

� ein Mischwassersystem. � ein Schmutzwassersystem  Mittel   (B)  � � � � 

� eine Kleinkläranlage (nur Schmutzwasser) Gering  (C)  � � � � 

� eine Abwassersammelgrube (nur Schmutzwasser)   

 Dichtheitsprüfung (DIN 1986-30, DIN EN 1610) 

� anderes System_______________________________________  Teilabschnitte (siehe Lageplan) 

2.3 Niederschlagswasser des privaten Grundstücks wird eingeleitet in  Nummer ________ ________ ________ ________ 

� ein Mischwassersystem. � ein bis zur öffentlichen Kanalisation 

getrennt geführtes 

Niederschlagswassersystem. 

 dicht � � � � 

nicht dicht 
� � � � 

�ein Oberflächengewässer � den Untergrund (Versickerung).  Teilabschnitte (siehe Lageplan) 

� sonstige Einleitung________________  Nummer:  _____ _____ _____ _____ 

2.4 Wenn Dränage vorhanden:                                                                                

angeschlossen auf dem privaten Grundstück an  Dränage am Misch-/Schmutz- � � � � 

wassersystem angeschlossen � � � � 

� ein Mischwassersystem � ein bis zur öffentlichen Kanalisation 

getrennt geführtes 

Niederschlagswassersystem 

  

Datum der Prüfung _________________ 

�ein Oberflächengewässer � den Untergrund (Versickerung)  Besonderheiten      ___________________________________________ 
� sonstige Einleitung ________________  

   

Anlagen  Stempel      / Unterschrift Sachkundige/r 

� Bestandsplan / Lageplanskizze � Fotodokumentation d. Örtlichkeit   

Bei optischer Prüfung � CD/DVD mit den Befahrungsvideos 

 � Haltungs-/ Schachtberichte   Die/Der Sachkundige bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er zum Zeitpunkt 

der Prüfung Sachkundige/r gem. SüwVO Abw ist (siehe Liste Sachkundige NRW  � Bilddokumentation festgestellter Schäden  

Bei Prüfung mit Luft oder Wasser: � Prüfprotokolle Luft / Wasser  www.lanuv.nrw.de/wasser/abwasser/dichtheit.htm) und die gesamte Prüfung von 

ihr/ihm persönlich durchgeführt wurde. � Sonstiges________________________  
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Informationen zur Zustandsprüfung und Funktionskontrolle privater  

Entwässerungsleitungen in den Wasserschutzzonen III Helenenbusch / Vrasselt 
 

Sehr geehrte Eigentümer, 

 

die Abwasserbeseitigung ist eine hoheitliche Aufgabe, deren ordnungsgemäße Umsetzung 
den jeweiligen Kommunen obliegt. Hierzu zählt u.a. die Verhinderung von 
Umweltbelastungen durch Abwasser. 

In der Stadt Emmerich ist die TWE GmbH für die ordnungsgemäße Sammlung, Ableitung und 

Behandlung des kommunalen und industriellen Abwassers verantwortlich. Auch die Durchführung 

der den Kommunen auferlegten Informations- und Beratungspflicht gehört zu den Aufgaben der 

TWE.  

Dieses Schreiben soll Sie als Eigentümer eines Grundstückes in der Wasserschutzzone über die 
Prüfpflicht von privaten Abwasserleitungen in Kenntnis setzen und Ihnen Informationen zur 
Rechtslage, zu Fristen, zum Umfang und den Anforderungen an die Qualität einer Zustands- und 
Funktionskontrolle vermitteln. 
 

Durch den Gesetzgeber erfolgte eine Neuregelung der Überwachung privater Abwasserleitungen.  

In NRW gilt nunmehr die “Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 

- Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw“. 
 

Diese neue gesetzliche Regelung gibt landesweit geltende Prüffristen vor:  

 

In Wasserschutzgebieten ist die Erstprüfung von bestehenden Abwasserleitungen, die vor dem 

01.01.1965 (häusliches Abwasser) bzw. vor dem 01.01.1990 (industrielles oder gewerbliches 

Abwasser) errichtet worden sind, bis zum 31.12.2015 durchzuführen. 

 

 
An alle Eigentümer 

in den Wasserschutzgebieten 
Helenenbusch und Vrasselt  
 
46446 Emmerich am Rhein 
 

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH – Blackweg 40 - 46446 Emmerich am Rhein Blackweg 40 

46446 Emmerich am Rhein 

Telefon: 02822-92561-0 

Telefax: 02822-9256-49 

Internet: www.twe-emmerich.de 

 

 

Es schreibt Ihnen: Frau Schalkowski 

Zimmer: 5 

Telefon: 02822 925626 

Email:  schalkowskig@twe-emmerich.de 

 

Datum: 03.09.2014 
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Für alle anderen Abwasserleitungen in Wasserschutzgebieten gilt eine Prüffrist bis zum 31.12.2020.  

 

Überprüft werden müssen sämtliche erdverlegten Abwasserrohre, die zum Ableiten von Schmutz- 

oder Mischwasser dienen. Dies schließt auch Zuleitungen zu häuslichen Kleinkläranlagen und 

abflusslosen Gruben ein. Rohre, in denen nur Niederschlagswasser fließt, unterliegen dieser 

Prüfpflicht nicht. 

 

Ein Prüfergebnis kann nur anerkannt werden, wenn die Prüfung von einem anerkannten 

Sachkundigen durchgeführt wurde. Eine Liste der anerkannten Prüfer veröffentlicht das 

Landesumweltamt: http:/www.sadipa.it.nrw.de/Sadipa/ 

Grundsätzlich ist für häusliches Abwasser in der Wasserschutzzone III eine optische Untersuchung 

(TV-Befahrung) der Entwässerungsleitungen ausreichend. 

 

 

In der Anlage finden Sie eine Übersicht über die einzureichenden Unterlagen, das Formular der 

Prüfbescheinigung selber sowie weitere Tipps und Hinweise. 

 
Sprechen Sie uns an!  

Wir unterstützen Sie gern bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen,  

Technische Werke Emmerich am Rhein GmbH 

Schalkowski 

 

Anlage: 

Anlage 1-3 
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Anlage 1 

„Mindestanforderungen an die SüwVO-Prüfbescheinigung“  

(§9 SüwVO Abwasser NRW) 

 
 
Die Prüfung muss nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Das Ergebnis  

der Prüfung ist in einer Prüfbescheinigung nach Anlage 2 der SüwVO Abw zu dokumentieren.  

Dieser Prüfbescheinigung sind die in den Punkten 1-4 aufgeführten Unterlagen beizufügen: 

 

 

1. Lageplan vom Grundstück im Maßstab M 1:500 oder 1:1000 

    Der Lageplan dient als Übersicht über Lage der Bebauung auf dem Grundstück mit  

    Straßenanschluss und Lage des Straßenhauptkanals. 

 

2. Bestandsplan vom Erd- bzw. Kellergeschoss  

    Hier sollten die Leitungsführungen mit Längen, Durchmesser und Material ersichtlich sein. 

    Eine Höhenangabe zur Lage des tiefsten Entwässerungspunktes in Bezug auf die Lage des  

    Straßenkanals ist hilfreich, um eine eventuelle Rückstaugefahr beurteilen zu können. 

 

3. Fotodokumentation der Örtlichkeit  

    Fotos von Haus mit Hausnummer und Lage zur Straße und geprüfte Entwässerungsgegenstände,    

    z.B. Revisionsschacht an der Grundstücksgrenze    

   

4. Unterlagen der Sichtprüfung: CD/DVD mit Befahrungsvideos und Haltungsberichte, ggf.  

    Bilddokumentation festgestellter Schäden 

    In der Wasserschutzzone III ist für häusliches Abwasser eine optische Untersuchung  der   

    Entwässerungsleitungen ausreichend. Hierfür ist allerdings eine Befahrung von mindestens  80 %   

    der Grundleitungen erforderlich. Sollte die optische Prüfung nicht in diesem Maße möglich sein,   

    muss zusätzlich eine Druckprüfung mit Luft oder Wasser erfolgen.  

 

5. Abzeichnung aller Dokumente durch den Sachkundigen mit Datum und Unterschrift. 

 

6. Nachweis der Sachkunde des Prüfers  

    Die Sachkunde muss am Tag der Durchführung der Prüfung nachgewiesen werden können!  

    Eine Prüfung ohne aktuelle Listung des Sachkundigen beim Landesamt für Natur, Umwelt und      

    Verbraucherschutz NRW wird nicht anerkannt! 
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Anlage 2 

Weitere Tipps und Hinweise 

 
Es  empfiehlt sich, grundsätzlich mehrere Angebote für eine Prüfung einzuholen. 

Schließen Sie sich mit ihren Nachbarn zusammen. Auch für den Unternehmer ist die Abarbeitung 

einer ganzen Straßenzeile interessanter, als mehrere Einzelaufträge verteilt über das Stadtgebiet. 
 

Überstürzen Sie nichts. Ein seriöses Unternehmen wird Ihnen die notwendige Zeit lassen,  

um die Angebote in Ruhe und mit Umsicht zu prüfen. 
 

Trennen Sie auf alle Fälle das Angebot und die Beauftragung für die Funktions- und    

Zustandskontrolle von einer eventuell notwendigen Sanierung!  

Ob und wann eine Sanierung erforderlich ist, entscheidet im Einzelfall auch die TWE    

auf Basis der Prüfbescheinigung in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer. 
 
 
 

Um den Sachkundigen bei der Arbeit zu unterstützen, sollten Sie folgende Vorbereitungen  

treffen:  

Für die Prüfung der Abwasserleitung benötigt der Sachkundige einen Lageplan vom     

Grundstück sowie einen Bestandsplan vom Keller- und/oder Erdgeschoss und möglichst auch   

einen Schnitt, in dem die Höhe der Geschosse sowie die Oberkante der Straße eingetragen sind. 
 

Diese Pläne sollten Sie Ihren Bauunterlagen oder gegebenenfalls Ihrer Hausakte bei der Stadt  

Emmerich am Rhein entnehmen können. Angaben zur Lage des Straßenkanals erhalten Sie  

bei der TWE, Blackweg 40 in 46446 Emmerich am Rhein. 
 

Markieren Sie in den Plänen alle Entwässerungseinrichtungen. Achten Sie auch auf eventuell  

verstellte Bodeneinläufe. 
 

Kontrollieren Sie die vorhandenen Revisionsöffnungen im Außenbereich oder im Gebäude und   

räumen Sie dem Prüfer genügend Platz zum Arbeiten ein. 
 

Sollten Sie nach der Zustandskontrolle Fragen zu den vom Sachkundigen übergebenen  

Dokumenten haben oder andere Unklarheiten bestehen, melden Sie sich bei uns, bevor Sie eine  

Zahlung leisten. 
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          Anlage 3  TOP 5 öT 

         

BA KBE am 11.09.2014 

 

Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein                            Emmerich am Rhein, 27.08.2014 

 

Sachstandsbericht 

zur Zustands- und Funktionskontrolle privater 

Abwasserleitungen (früher: Dichtheitsprüfung) 
 

In der letzten Sitzung am 20.03.14 sind die  rechtlichen Zusammenhänge zur 

Zustands- und Funktionskontrolle privater Abwasserleitungen in einem 

Zwischenbericht ausführlich erörtert worden. 

 
Zusammenfassung: 
Wer eine private Abwasserleitung betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand und 

ihre Funktionsfähigkeit zu überwachen. (Eigenverantwortung!) 

Neu verlegte oder wesentlich geänderte Abwasserleitungen sind unverzüglich 

nach Fertigstellung zu überprüfen.  

Für Abwasserleitungen innerhalb von Wasserschutzgebieten gibt es Prüffristen 

bis 2015 oder 2020, je nach Erstellungsdatum der Entwässerungssysteme. 

Außerhalb von festgesetzten Wasserschutzgebieten richten sich notwendige 

Überprüfungen nach dem Gefährdungspotenzial durch industrielles oder 

gewerbliches  Abwasser. 

Für alle anderen Bestandsbauten gelten keine landesweit festgelegten Fristen. 

Die Prüfung darf nur durch anerkannte Sachkundige erfolgen. 

Die Gemeinde ist verpflichtet, die Grundstückseigentümer bezogen auf die 

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen zu 

unterrichten und zu beraten. 

 

Ablauf zur Information der ca. 800 Eigentümer in den Wasserschutzzonen: 

- Presseinformation in der 2. KW Okt. 14  

- Verteilung der Informationsbriefe, s. Anlage,  in der 3./4. KW Okt. 14  

- Kontakt mit den ca. 30 Gewerbetreibenden ab Mitte Oktober  

- Eigentümerinformationsveranstaltungen mit Power-Point-Präsentation  

   im PZ des Gymnasiums- drei noch abzustimmende Termine im November 

- Erarbeitung eines Faltblattes  mit Informationen speziell zur WSZ 

Ö  5



 

 
 

 

 

 

 

 



Beschlusslauf 
   TOP ________ 
  Datum 
   

Verwaltungsvorlage öffentlich 27.08.2014 
 
 
 
Betreff 

Vorlage des Jahresabschlusses der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 
31.12.2013 mit zugehörigem Prüfungsbericht und Verwendungsnachweis 

 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Der Rat  beschließt gemäß § 4 c EigVO den Jahresabschluss der Kommunalbetriebe 
Emmerich am Rhein zum 31.12.2013 festzustellen und 

2. den Jahresabschluss wie folgt zu verwenden: 
a) Abführung eines Betrages i. H. v. 981.732.,00 € an die Stadt Emmerich am 

Rhein im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung und  
b) die Einstellung eines Betrages i. H. v. 1.573.990,93 € in die allgemeine 

Rücklage (Gewinnrücklage) sowie 
3. den Betriebsausschuss der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zu entlasten. 

 
11.09.2014 70 - 16 0096/2014 Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich 

am Rhein 
 
Stimmen dafür 17  Stimmen dagegen 0  Enthaltungen 0     
 
 
16.09.2014 70 - 16 0096/2014   Rat 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
70 - 16 

0096/2014 27.08.2014 
 
 
 
Betreff 

Vorlage des Jahresabschlusses der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zum 
31.12.2013 mit zugehörigem Prüfungsbericht und Verwendungsnachweis 
 
 
Beratungsfolge 

Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 11.09.2014 

Rat 16.09.2014 

 
  
 
 
Beschlussvorschlag 
 

1. Der Rat  beschließt gemäß § 4 c EigVO den Jahresabschluss der Kommunalbetriebe 
Emmerich am Rhein zum 31.12.2013 festzustellen und 

2. den Jahresabschluss wie folgt zu verwenden: 
a) Abführung eines Betrages i. H. v. 981.732.,00 € an die Stadt Emmerich am 

Rhein im Rahmen der Eigenkapitalverzinsung und  
b) die Einstellung eines Betrages i. H. v. 1.573.990,93 € in die allgemeine 

Rücklage (Gewinnrücklage) sowie 
3. den Betriebsausschuss der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein zu entlasten. 
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Sachdarstellung : 

 
Der Betriebsausschuss der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) hat in seiner Sitzung 
am 05.09.2013 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim/Stuible Treuberater GmbH aus 
Düsseldorf als Prüfer für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 gemäß § 5 Abs. 5 EigVO 
benannt. Die Bezirksregierung Düsseldorf – vertreten durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW 
in Herne – hat dieser Bestellung mit Schreiben vom 16.09.2013 gemäß § 106 Abs. 2 Satz 5 GO 
zugestimmt. 

Der Prüfungsbericht für das Jahr 2013 liegt nunmehr mit der Bilanz (siehe Anlage 1) zum 
31.12.2013, der Gewinn- und Verlustrechnung (siehe Anlage 2), der Erfolgsübersicht, dem 
Anlagenachweis und dem Lagebericht (siehe Anlage 4) vor. Die wichtigsten Eckdaten sind dieser 
Vorlage als weitere Anlage beigefügt. 

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim/Stuible wird in der Sitzung des 
Betriebsausschusses am 11.09.2014 den Bericht erläutern und zur Beantwortung von Fragen zur 
Verfügung stehen. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sowie die im Rat vertretenen 
Fraktionen erhalten mit der Einladung zur Sitzung eine gebundene Gesamtausgabe des 
Jahresabschlusses der KBE zum 31.12.2013. 

Nach § 26 Abs. 1 der EigVO berät der Betriebsausschuss über das Ergebnis der Prüfung des 
Jahresberichtes und seiner Anlagen, bevor er zur endgültigen Feststellung an den Rat der Stadt 
Emmerich am Rhein weiter geleitet wird. Gemäß § 5 Abs. 5 EigVO entscheidet der 
Betriebsausschuss über die Entlastung der Betriebsleitung und spricht eine Empfehlung für die 
Beschlussfassung im Rat aus. Gemäß § 4 c EigVO stellt dann der Rat in seiner Sitzung am 
16.09.2014 den Jahresabschluss endgültig fest und beschließt zugleich über die Verwendung des 
Jahresgewinns bzw. über die Behandlung des Jahresverlustes, sowie über die Entlastung des 
Betriebsausschusses.  

Zum vorgeschlagenen Verwendungsbeschluss Nr. 3 a) (siehe Beschlussvorschlag auf der 
Vorseite) ist anzumerken, dass der Rat der Stadt Emmerich am Rhein bereits in seiner Sitzung 
am 11.12.2012 – bei der Verabschiedung des Wirtschaftsjahr für das Jahr 2013 der KBE – die 
Vorababführung der Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 7 % = 981.732,00 € gemäß § 26 Abs. 2 
EigVO und § 4 c EigVO vom Grundsatz her beschlossen hat. Dieser Betrag wurde auch schon im 
vergangenen Jahr in der beschlossenen Höhe an die Kämmerei der Stadt Emmerich am Rhein 
überwiesen. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es jedoch grundsätzlich erforderlich, über die 
Gewinnverwendung nochmals einen gesonderten Beschluss herbei zu führen, sobald das 
geprüfte Jahresergebnis vorliegt und die wirtschaftliche Situation des Eigenbetriebes 
abschließend beurteilt werden kann. 

Wie der Anlage 3 zu entnehmen ist, hat die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2013 
durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim/Stuible zu keiner Beanstandung geführt. 
Wie auch in den Vorjahren ist der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt worden. Die KBE 
hat das Geschäftsjahr 2013 mit einem außerordentlichem Jahresüberschuss in Höhe von 
2.555.722,93 € - und damit mit dem besten Ergebnis aller Geschäftsjahre – abgeschlossen, so 
dass die Auszahlung der vereinbarten Verzinsung des Eigenkapitals an die Stadt Emmerich am 
Rhein in der gewünschten Höhe im Nachhinein wirtschaftlich vertretbar ist. Mit diesem Ergebnis 
konnten auch die Erwartungen für den Nachtragshaushalt 2013 (vergl. auch Wirtschaftsplan 2013 
der KBE) noch übertroffen werden. Gegenüber der ursprünglichen Planung im Wirtschaftsplan 
2013 hat sich die Höhe des Überschusses sogar mehr als verdoppelt.  

Im Betriebszweig Verwaltung liegt das Ergebnis in etwa im Bereich des Vorjahres (siehe Anlage 
5). Die Kostensteigerung um 3,6 % gibt die allgemeine Kostenentwicklung insbesondere im 
Personalbereich wieder.  
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Verantwortlich für das außerordentlich positive Jahresergebnis ist ausschließlich die Situation im 
Betriebszweig Abwasser. Seit 2013 ist die Kalkulation der Abwassergebühr in erster Linie 
abhängig vom Einleitungsverhalten eines Großeinleiters. Die Firma hatte vorab angekündigt, die 
Abwassermenge 2013 deutlich zu reduzieren. Aufgrund technischer Probleme konnte dieses Ziel 
jedoch nicht erreicht werden. Statt der prognostizierten  
650 T cbm wurden ca. 1.400 T cbm in 2013 von diesem Großeinleiter in die städtische 
Kanalisation eingeleitet. Dies führte zwangsläufig zu einer erheblichen und völlig unerwarteten 
Mehreinnahme in diesem Betriebszweig. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass diese 
Mehreinnahmen nicht in Gänze der Bilanz zugeschlagen werden dürfen. Kalkulationsgrundlage 
der Gebühr ist das KAG. Danach sind Mehreinnahmen innerhalb eines Zeitraums von 4 Jahren 
gebührenmindernd einzusetzen, so dass diese Gelder wieder an den Gebührenzahler 
zurückfließen. Maßgebend ist jeweils der Stand der aktuellen Gebührenausgleichsrücklage nach 
dem KAG. Die Überschüsse dürfen danach nur insoweit vereinnahmt werden, als sie negative 
Vorjahreswerte in der Gebührenausgleichsrücklage ausgleichen. Die darüber hinaus gehenden 
Beträge werden – wie zuvor beschrieben – gebührenmindernd eingesetzt. 

Die positive Entwicklung in dieser Sparte war bereits in der zweiten Hälfte des Vorjahres 
absehbar. In Anwendung der gesetzlichen Regelung des KAG konnte daher schon für 2014 die 
Abwassergebühr um 13,6 % gesenkt werden. 

Ebenso erfreulich ist die Entwicklung im Betriebszweig Straßenreinigung. Auch hier konnte das 
Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessert werden. In Folge des relativ milden Winters in 2013 
ist es hier zu Überschüssen gekommen, da die zu erwartenden Kosten für Winterdienst zum 
größten Teil ausblieben. Ähnlich wie im Abwasserbereich wird der erwirtschaftete Überschuss 
nach dem KAG in die Gebührenausglichsrücklage abgeführt. Hier sind jedoch noch aus den 
Vorjahren Defizite auszugleichen. Mit Stand vom 31.12.2013 weist diese 
Gebührenausgleichsrücklage noch ein Defizit von 46 T€ aus. 

Auch der Betriebszweig Abfall konnte gegenüber dem Vorjahr eine erhebliche 
Ergebnisverbesserung erzielen. Nach einer im Jahr 2012 durchgeführten europaweiten 
Ausschreibung konnten die Kosten für die Abholung der Gefäße und deren Transport erheblich 
gesenkt werden. Schon für das Jahr 2013 führte dies zu einer Gebührensenkung, wobei in der 
Kalkulation bereits bewusst in Kauf genommene Verluste aus dem Jahr 2012 mit ausgeglichen 
werden konnten. Im Vorgriff auf das erwartete gute Ergebnis für 2013 konnte zu Beginn des 
Jahres 2014 eine weitere Gebührensenkung um 3,6 % vorgenommen werden. Die 
ausgewiesenen Gewinne sind jedoch wie zuvor beschrieben nach dem KAG der 
Gebührenausgleichsrücklage zuzuführen und in Zukunft weiter gebührenmindernd einzusetzen, 
da keine Defizite ausgeglichen werden brauchen.  

Unverändert angespannt ist die Situation im Betriebszweig Friedhöfe. Dennoch konnte hier 
gegenüber den Vorjahren wieder ein positives Ergebnis (+ 38 T€) erzielt werden.  

Ursächlich hierfür sind neben leichten Umsatzsteigerungen um 15 T€, die nicht gebührenbedingt 
sind, in erster Linie Einsparungen auf der Material- und Personalseite. Erstmalig seit Jahren 
konnten damit wieder die aufgelaufenen Verluste aus Vorjahren in der zugehörigen 
Gebührenausgleichsrücklage nach dem KAG mit 26 T€ teilweise abgebaut werden. Angesichts 
eines Defizits von 194 T€ in der Gebührenausgleichsrücklage ließ es sich jedoch nicht verhindern, 
für 2014 zur Vermeidung einer nach dem KAG verbotenen Quersubventionierung aus anderen 
Gebührenhaushalten eine entsprechende Gebührenanpassung vorzunehmen. 

Leider konnten in den nicht über Gebühren finanzierten Betriebszweigen Bauhof und 
Grünflächenunterhaltung der von der Stadt Emmerich am Rhein vorgegebene Budgetrahmen in 
Höhe von 3.130 T€ trotz aller Anstrengungen nicht eingehalten werden. Insgesamt müssen ca. 96 
T€ ausgeglichen werden. Die in der Anlage 5 aufgeführte Gewinn- und Verlustrechnungen 
beinhalten bereits die zum Ausgleich des Defizits benötigten Mittel, so dass diese Sparte 
insgesamt als ausgeglichen dargestellt werden kann. 
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Trotz Einsparungen – u.a. im Personalkostenbereich – und intern ausgesprochener 
Ausgabensperre im September 2013 reichten die zur Verfügung gestellten Mittel nicht aus, eine 
Kostendeckung bei der Aufgabenerfüllung zu erzielen. Auch die Streichung von 
Unterhaltungsmaßnahmen haben nicht ausgereicht, ein ausgeglichenes Ergebnis herbei zu 
führen. Erst mit Senkung der Kosten für die Straßenentwässerung um über 200 T€ pro Jahr in 
2014 müsste es möglich sein, eine Budgetüberschreitung für das laufende Geschäftsjahr zu 
vermeiden. 

Zusammenfassend ist jedoch zu sagen, dass das Wirtschaftsjahr 2013 für die KBE das beste 
Ergebnis seit Gründung erbracht hat. Die Überschüsse fließen zum großen Teil den zugehörigen 
Gebührenausgleichsrücklagen zu und werden auf diese Weise auch in den nächsten Jahren 
gebührenmindernd wirken. Aufgrund der beschriebenen „Einmal-Effekte“ wird sich leider dieses 
Ergebnis nicht ohne Weiteres wiederholen lassen. Für 2013 ist aber die Auszahlung der 
gewünschten Eigenkapitalverzinsung an die Stadt Emmerich am Rhein im vollen Umfang 
wirtschaftlich vertretbar. Die Betriebsleitung kann daher die entsprechenden Beschlussvorschläge 
unterbreiten. 

 
  
  
Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen : 
 
Die Maßnahme hat keine finanz- und haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen. 
 

 
Leitbild : 
 
 
Die Maßnahme steht im Einklang mit den Zielen des Leitbildes Kapitel 6.2. 

 
 
 
 
 
Johannes Diks 
Vorsitzender 
 
 
 
 
Anlage/n: 
70 - 16 0096 2014 A  1  Jahresabschluss 
70 - 16 0096 2014 A  2  Jahresabschluss 
70 - 16 0096 2014 A  3 Jahresabschluss 
70 - 16 0096 2014 A  4 Jahresabschluss 
70 - 16 0096 2014 A  5 Jahresabschluss 
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  TOP ________ 
  Vorlagen-Nr. Datum 
    

Verwaltungsvorlage öffentlich 
70 - 16 

0097/2014 27.08.2014 
 
 
 
Betreff 

Vorlage der Jahresabschlüsse nach dem KAG zum 31.12.2013 
 
 
Beratungsfolge 

Betriebsausschuss Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein 11.09.2014 

 
  
 
 
Kenntnisnahme(kein Beschluss) 
 
Der Betriebsausschuss nimmt die in der Begründung aufgeführten Jahresabschlüsse der 
kostenrechnenden Einrichtungen der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein nach KAG zur 
Kenntnis.  
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Sachdarstellung : 

 
Die Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) verwalten mehrere kostenrechnende 
Einrichtungen, die dem Regelwerk des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG NRW) unterliegen. 
Nachdem nunmehr der kaufmännische Jahresabschluss für 2013 vorliegt, können auf Basis 
dieses Zahlenwerkes auch die entsprechenden KAG-Abschlüsse dargestellt werden. Das KAG 
verpflichtet den Träger der kostenrechnenden Einrichtungen eine Nachkalkulation durchzuführen, 
da binnen einer Frist von 4 Jahren erzielte Überschüsse auszugleichen sind bzw. Defizite 
ausgeglichen werden können. Auf diese Weise ist sicher gestellt, dass überplanmäßig erzielte 
Gewinne ausschließlich gebührenmindernd in den jeweils betreffenden Sparten eingesetzt 
werden. Eine Quersubventionierung aus anderen Gebührenhaushalten ist somit ausgeschlossen. 

Der kaufmännische Abschluss unterscheidet sich vom Abschluss nach dem KAG in erster Linie 
durch die kalkulatorischen Kosten bei der Abschreibung und Verzinsung. Hier sind vom KAG 
vorgegebene andere Berechnungsformeln anzuwenden, wie z.B. die Abschreibung nach dem 
Wiederbeschaffungszeitwert. Maßgebend für die Kalkulation und die Höhe der Gebühr ist jedoch 
stets der KAG-Abschluss. 

Die einzelnen Abschlussergebnisse nach Betriebszweigen sind in der Anlage zu dieser Vorlage 
zusammen gefasst. Gleichzeitig ist der jeweilige Stand der Gebührenausgleichsrücklage zum 
31.12. eines jeden Jahres wieder gegeben. Hierdurch sind weitere Rückschlüsse auf die 
zukünftige Gebührenentwicklung möglich.  

Wie bereits im vorangegangenen Tagesordnungspunkt erläutert, ist das Jahresergebnis für 2013 
ein äußerst positives, und in dieser Form auch a-thypisch und kaum wiederholbar. Dies gilt in 
erster Linie für den Betriebszweig Abwasser. Aufgrund von „Einmal-Effekten“ sind hier enorme 
Gewinne entstanden, die sich auch in den jeweils zugehörigen Gebührenausgleichsrücklagen 
wiederspiegeln. Insbesondere im Betriebszweig Kanal sind in Folge der Mehreinleitung eines 
Großeinleiters Gewinne entstanden, die sich auch in Zukunft gebührenmindernd auswirken 
werden. 

Im Vorgriff auf den bereits Mitte des letzten Jahres zu erwartenden Überschuss, konnte die 
Abwassergebühr für 2014 schon um 13,6 % gesenkt werden. Bei der seinerzeitigen Kalkulation 
sollte jedoch nicht nur eine einmalige Senkung des Gebührensatzes erzielt werden, sondern auch 
mittelfristig eine gewisse Konstanz bei der Gebührenfindung – soweit dies angesichts der 
Abhängigkeit der Gebührenkalkulation vom Einleitungsverhalten eines Großeinleiters überhaupt 
möglich ist. 

Zurzeit sieht es nicht so aus, dass es weitere Spielräume für Gebührenanpassungen gibt. Der 
betreffende Großeinleiter hält die von ihm selbst aufgestellten Prognosen weitestgehend ein. Es 
kann daher nicht davon ausgegangen werden, dass sich die für den Gebührenhaushalt positiven 
Entwicklungen in dieser Form wiederholen werden. Hier bleibt die weitere Entwicklung 
abzuwarten. Erst mit Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2015 können hierzu nähere 
Aussagen gemacht werden. 

Erfreulich ist auch die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage im Betriebszweig 
Straßenreinigung. Im dritten Jahr in Folge konnten hier die mit Stand vom 31.12.2010 
aufgelaufenen Verluste in Höhe von 309 T€ um weitere 64 T€ gesenkt werden, so dass mit Ende 
des letzten Jahres die Gebührenausgleichsrücklage lediglich noch ein Defizit von 46 T€ aufweist. 
Die Schwankungen beruhen in erster Linie auf witterungsbedingten  
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Einflüssen. Aufgrund des milden Winters hat bisher in 2014 noch kein Wintereinsatz der KBE 
stattgefunden. Es steht daher zu erwarten, dass der im Wirtschaftsplan prognostizierte Gewinn 
von ca. 74 T€ überschritten werden kann. Sollte dies der Fall sein, entstünde zum Jahreswechsel 
Spielraum für eine Gebührensenkung. 

Auch der Betriebszweig Abfall weist mit 166 T€ in der Gebührenausgleichsrücklage einen sehr 
positiven Stand auf. In Erwartung dieses Ergebnisses wurde für 2014 bereits eine weitere 
Gebührensenkung im Bereich Abfall vorgenommen. Diese Senkung stand jedoch auch unter der 
Prämisse, dass eine gewisse Gebührenkonstanz erzielt werden soll. Es sieht daher derzeit nicht 
danach aus, dass für 2015 eine weitere Gebührenanpassung vorzunehmen sein wird. 

Ebenfalls erfreulich ist die Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage im Betriebszweig 
Friedhöfe. Erstmalig seit 3 Jahren konnte hier das aufgelaufene Defizit um 26 T€ abgebaut 
werden. In erster Linie haben dazu die Einsparungen im Personalbereich beigetragen. Will man 
jedoch die bisherigen Pflegestandards aufrecht erhalten, sind auf dieser Seite nur schwer 
weiterhin Einsparmöglichkeiten vorstellbar. 

Zum zügigeren Abbau des aufgelaufenen Defizits – Stichwort: Vermeidung von 
Quersubventionierung – wurde daher zu Beginn des laufenden Kalenderjahres eine leichte 
Gebührenanhebung durchgeführt. Hier bleibt die künftige Entwicklung abzuwarten. Eine weitere 
Gebührenanpassung ist derzeit nicht zwingend erkennbar. 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Diks 
Bürgermeister 
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Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein

Jahresabschluss 2013 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2013

Kostenarten lt. Gewinn- und Verwaltung Klärwerk Kanal Fäkalienabfuhr Straßenreinigung Abfall Friedhof

Verlustrechnung 70 00 00 70 10 00 70 20 00 70 30 00 70 40 00 70 50 00 70 60 00

in € in € in € in € in € in € in €

Materialaufwand:
a) Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 0,00 0,00 42.360,55 14.105,87 19.096,98

b) Bezogene Leistungen 30.866,00 3.803.633,51 1.686.482,78 22.979,90 91.117,98 1.860.704,95 52.201,80

c) Bezug von Betriebszweigen 0,00 136,60 0,00 0,00 25.676,90 12.000,00 3.547,52

Summe: 30.866,00 3.803.770,11 1.686.482,78 22.979,90 159.155,43 1.886.810,82 74.846,30

Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter 219.784,13 30.100,66 30.100,66 0,00 229.556,21 220.460,99 171.880,02

b) Soziale Abgaben und 111.444,11 8.189,09 8.189,09 0,00 64.300,54 74.086,05 51.340,79

     Altersversorgung

Summe: 331.228,24 38.289,75 38.289,75 0,00 293.856,75 294.547,04 223.220,81

Sonst. Betriebl. Aufwendungen 192.994,74 51.446,92 119.219,61 330,59 95.164,93 62.452,47 54.663,80

Betriebssteuern: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Abschreibungen auf Anlagev. 64.062,02 567.723,32 2.041.110,00 0,00 45.504,00 3.561,53 58.891,04

Summe kalk. Verzinsung KAG 113.711,57 403.572,56 2.301.562,87 0,00 5.613,60 1.804,35 69.492,79

Zinsen und sonstige Erlöse 35.985,84

GWG 1.950,95 158,72 173,00 763,80 763,00 3.366,76

Gesamtaufwendungen 770.799,35 4.864.961,38 6.186.838,01 23.310,49 600.058,51 2.249.939,22 484.481,50

Umlage Verwaltung: -770.799,35 192.699,84 192.699,84 0,00 77.079,94 77.079,94 38.539,97

Gesamtaufwendungen 0,00 5.057.661,22 6.379.537,85 23.310,49 677.138,45 2.327.019,15 523.021,47

Umsatzerlöse:
Gebühren / Betriebskostenerst.: 4.424.935,36 9.311.221,99 29.624,40 645.565,71 2.520.092,23 470.560,00

BKZ -103.020,00 -326.412,00

Abwasserabgabe 2013 (Anteil UCE) 85.829,74 0,00

Lieferung an Betriebszweige 280.665,32 612.941,94 -187,20 95.410,59 13.193,07 60.000,00

Sonstige betriebliche Ertäge 106.872,05 5.136,74 0,00 511,29 0,00 18.530,83

Summe: 0,00 4.795.282,47 9.602.888,67 29.437,20 741.487,59 2.533.285,30 549.090,83

1
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BA KBE 11.09.2014

Jahresabschluss 2013 nach KAG auf Grundlage der Erfolgsübersicht 01.01. Bis 31.12.2013

Verwaltung Klärwerk Kanal Fäkalienabfuhr Straßenreinigung Abfall Friedhof

70 00 00 70 10 00 70 20 00 70 30 00 70 40 00 70 50 00 70 60 00

in € in € in € in € in € in € in €

Betriebsaufwendungen KAG 770.799,35 -5.057.661,22 -6.379.537,85 -23.310,49 -677.138,45 -2.327.019,15 -523.021,47

Umsatzerlöse / Umlage / KAG -770.799,35 4.795.282,47 9.602.888,67 29.437,20 741.487,59 2.533.285,30 549.090,83

nachrichtlich:

Periodenfr. Aufwand/Ertrag

wurde in den obigen Summen berücksichtigt 0,00 0,00

Jahresabschluß KAG 0,00 -262.378,75 3.223.350,82 6.126,71 64.349,14 206.266,15 26.069,36
Überdeckung 0,00 0,00 3.223.350,82 6.126,71 64.349,14 206.266,15 26.069,36
Unterdeckung 0,00 -262.378,75 0,00 0,00 0,00   

Entwicklung der Gebührenausgleichsrücklage gem. § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG

Klärwerk Kanal Fäkalienabfuhr Straßenreinigung Abfall Friedhof

70 10 00 70 20 00 70 30 00 70 40 00 70 50 00 70 60 00

in € in € in € in € in € in €

Stand 31.12.09 bei negativen Ergebnis Abschluss 09 -104.695,83 -540.531,68 0,00 -71.147,13 130.937,68 0,00
Abschluß 10 0,00 -382.712,68 12.497,64 -237.441,25 -96.679,91 -54.718,16

Stand 31.12.10 -104.695,83 -923.244,36 12.497,64 -308.588,38 34.257,77 -54.718,16
Abschluß 11 -396.563,06 -99.993,99 2.807,22 60.091,73 -13.078,09 -93.955,14

Stand 31.12.11 -501.258,89 -1.023.238,35 15.304,86 -248.496,65 21.179,68 -148.673,30
Abschluß 12 -191.572,75 18.113,32 10.334,04 138.148,52 -61.050,15 -71.834,00

Stand 31.12.12 -692.831,64 -1.005.125,03 25.638,90 -110.348,13 -39.870,47 -220.507,30
Abschluß 13 -262.378,75 3.223.350,82 6.126,71 64.349,14 206.266,15 26.069,36

Stand 31.12.13 -955.210,39 2.218.225,79 31.765,61 -45.998,99 166.395,68 -194.437,93
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Sachdarstellung : 

 
Mit dem Wirtschaftsplan der Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein (KBE) hat der Rat der Stadt 
Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 10.12.2013 auch den Investitionsplan beschlossen. Die 
Höhe der Investitionen basiert auf Kostenschätzungen und Erfahrungen der Marktentwicklungen 
der Vorjahre. Naturgemäß können nach Bekanntwerden der ersten Ausschreibungsergebnisse 
und des aktuellen tatsächlichen Baufortschrittes die einzelnen Investitionen für das laufende Jahr 
besser abgeschätzt werden. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, im Investitionsplan der KBE 
für den Bereich „Abwasser“ Korrekturen vorzunehmen. 

Wie der Anlage zu diesem Tagesordnungspunkt zu entnehmen ist, wird sich erfreulicherweise 
das Gesamtbudget in diesem Betriebszweig nicht verändern. Während sich im Bereich des 
Klärwerks die Investitionen wegen der Verteuerung des Umbaus der Vorklärung insgesamt um 
ca. 60 T€ erhöhen werden, kann im Betriebszweig Kanalnetz und Pumpstationen insgesamt eine 
Kostenreduzierung in gleicher Höhe festgestellt werden, so dass das Gesamtbudget sich daher 
nicht verändert.  

Die Betriebsleitung schlägt daher vor, den genannten Veränderungen zuzustimmen. 
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Veränderung des Investitionsplans 2014 Anlage 1 TOP 8 öT

BA KBE 11.09.2014

Klärwerk

Gesamt NT 2013 WP 2014 Plan 2014 Plan 2014

Hochrechnung Veränderung

E. Bezeichnung T€ T€ T€ T€ T€

1 Umbau Vorklärbecken 2300 500 1.500 1.770 270

3
Betonsanierung Gerinne 
Belebungsbecken 150 150 0 -150

28
Umwälzeinrichtung im 
Schlammstapelbehälter 60 60 0 -60

Gesamt Veränderung: 500 1.710 1.770 60

Gesamt Klärwerk: 1.645 2.315 2.375 60

Kanalnetz und Pumpstationen

E. Bezeichnung Gesamt NT 2013 WP 2014 Plan 2014 Plan 2014

Hochrechnung Veränderung

T€ T€ T€ T€ T€

5
Notpumpwerk für Zulauf 
von KLK Oleo 600 20 50 0 -50

9 Neumarkt 40 40 0 -40

16

ASK-Wehr 
Rheinpromenade, Umbau 
gem. GEP 195 10 115 185 70

59
ASK-Wehr PW Elten, 
Umbau gem. GEP 165 100 65 -35

66
Lobither Straße, Neue 
Bahnquerung 215 35 135 180 45

74

Anpassung von Kanälen im 
Bereich von 
Bahnübergängen 225 50 0 -50

Gesamt Veränderung: 65 490 430 -60
Gesamt Kanalnetz: 1.207 1.705 1.645 -60

Erläuterungen:

1

3

28

Klärwerk:

Der Umbau der Vorklärung auf der Kläranlage Emmerich wird teurer als in der dem Wirtschaftsplan 
zugrundeliegenden Planung vorgesehen. Ursachen liegen in Massenmehrungen, Erhöhung der 
Sicherheits- und Qualitätsanforderungen an Materialien und Bauteile wärend der Ausführungsplanung, 
sowie unplanmäßige Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Kläranlagenbetriebs. Derzeit ist mit einer 
Fertigstellung und Inbetriebnahme im November 2014 zu rechnen. 

Die restliche Betonsanierung der Gerinne im Zulauf der Belebungsbecken kann aufgrund der 
Verzögerungen bei Bau der neuen Vorklärung nicht mehr in diesem Jahr durchgeführt werden. Die 
Sanierung erfolgt daher im Jahr 2015.
Verschiebung der Maßnahme auf das Jahr 2015, da noch nicht abschließend festgelegt werden kann, 
welches System geeignet ist.

Ö  8



5

9

16

59

66

74

Kanalnetz und Pumpstationen:

Die Firma KLK Oleo hat in den beiden vergangenen Jahren erhebliche Umbaumaßnahmen 
durchgeführt. Insbesondere auch mit der Intension Abwassermengen zu reduzieren. Der Prozess ist 
noch nicht abgeschlossen, sodass eine abschließende Einleitmenge derzeit schwer einzuschätzen ist. 
Die Ausführungsplanung des Notpumpwerks für den Zulauf von KLK Oleo soll auf die veränderten 
Zulaufmengen der Firma abgestimmt werden. Somit erfolgt die weitere Planung und die Ausführung 
erst im Jahr 2015.

Der Umbau des ASK-Wehres in Elten beinhaltet u. A. die Anpassung des Notumlaufs um die 
Rechenanlage. Im Zuge der Erstellung der Genehmigungsantrags an die Bezirksregierung errechnet 
sich eine weitaus größere Dimensionierung des Gerinnes als bisher angenommen. Daher wird in 
diesem Jahr nur der hydraulische Antrieb des Wehrers erstellt und das Gerinne im kommenden Jahr 
umgebaut. Die Mehrkosten belaufen sich auf insgesamt 65 T€.

Die Umlegung einer Abwasserdruckleitung für die neue Überführung an der Baumannstraße ist erst im 
Jahr 2015, zusammen mit der Verlegung von Gas- und Wasserleitungen der SWE, erforderlich. 

Der geplante Umbau des ASK-Wehres an der Rheinpromenade basiert auf einer Kostenschätzung der 
Fa. HST. Hierbei wurde die Lieferung und Montage einer neuen Wehrklappe inkl. der zugehörigen 
Hydraulik, sowie die Demontage und Entsorgung der vorhandenen Wehrklappe berücksichtigt.
Die weiteren und abschließenden Planungen haben ergeben, dass der benötigte Hydraulikantrieb im 
Betriebsgebäude des MWPW untergebracht werden soll. Hierzu sind Erdarbeiten, die Verlegung von 
Kabelkanälen aus Beton, Hydraulikleitungen mit Begleitheizung, sowie Kernbohrungen und 
Wanddurchführungen notwendig. Zusätzlich muss die vorhandene Schwimmerkammer mit 
Stahlplatten wasserdicht verschlossen werden, sodass die Kosten für ein konstantes Leerpumpen der 
Kammer eingespart werden können. Außerdem hat sich gezeigt, dass der vorhandene Einstieg in die 
Wehrkammer von 62,5 cm auf 80 cm vergrößert werden muss.

Die Maßnahme am Neumarkt verschiebt sich auf Grund der Bauverzögerungen des Investors auf das 
Jahr 2015.

Die Querung der Bahnlinie mit einem Mischwasserkanal an der Lobither Straße erfordert auf Grund 
von Auflagen der Bundesbahn und des Landesbetriebes Straßenbau NRW, erhebliche  
Mehraufwendungen zur Sicherung der Bahnlinie und Wiederherstellung der Fahrbahn, als ursprünglich 
angenommen.
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